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Die Mitgliederversammlung möge beschließen:

Die Satzung im “§ 7 - Organe des Vereins” wie folgt zu erweitern:

Die Organe des Vereins sind:
1. die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstand.,
3. das Bootstrap.

Einfügung des neuen “§ 10 - Bootstrap” in die Satzung wie folgt (nach “§ 9 - Vorstand” und vor “§ 
10 - Finanzprüfer”):

(1) Das Bootstrap ist das Plenum des Vereins zur Erfüllung des in § 2 genannten Zwecks 
und besteht aus den Mitgliedern des Vereins und nicht stimmberechtigten Nicht-Mitgliedern.
Es trifft sich regelmäßig im Geschäftsjahr.

(2) Die Einberufung bedarf keiner besonderen Form und erfolgt in der Regel automatisch 
zu einem in der Vereinspraxis festgelegten Termin.

(3) Das Bootstrap ist beschlussfähig, wenn mindestens vier ordentliche Mitglieder 
anwesend sind. Das Bootstrap fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Abstimmungen müssen auf Antrag geheim abgehalten werden. 
Beschlüsse sind in einem Protokoll in schriftlicher oder elektronischer Form festzuhalten.

(4) Das Bootstrap kann keine Satzungsänderungen beschließen oder Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung ändern oder aufheben.

(5) Das Bootstrap kann sich eine Geschäftsordnung geben.

Begründung:

Das Bootstrap ist das Plenum des Labors. In diesem besprechen und beschließen die Mitglieder des 
Vereins regelmäßig sämtliche organisatorische Belange, die das Vereinsleben betreffen.

Als bedeutendes beschlussfassendes Gremium des Labors soll das Bootstrap als offizielles 
Vereinsorgan in der Satzung rechtlich verankert werden.


